
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN für den Bebauungsplan Nr. 6 3.1  
„ Am Rüsskamp“ 

 
A) Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
§ 1 Höhe des fertigen Erdgeschossfussbodens 
 a) Die Höhe des fertigen Erdgeschossfussbodens dar f, gemessen von der Ober-

kante Mitte fertiger Straße bis zur Oberkante des f ertigen Erdgeschossfussbo-
dens in der Mitte des Gebäudes 50 cm nicht überschr eiten und 10 cm nicht un-
terschreiten. 
 

§ 2 Traufhöhe  
Die Traufhöhe der Gebäude, darf, gemessen von der O K. des fertigen Fussbo-
dens bis zum Schnittpunkt der Außenkante des aufgeh enden Außenmauerwerks 
mit der Dachhaut, 4,00 m nicht überschreiben. 
 

§ 2 Firsthöhen 
Die maximale Firsthöhe darf, gemessen von der Oberk ante First bis zur Ober-
kante des fertigen Erdgeschoßfußbodens, 9,0-*0 m ni cht überschreiten. (§ 18 
BauNVO in Verbindung mit § 16 (2.4) BauNVO) 

 
§ 3 Geschossflächenzahl (GFZ) 

Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Gescho ssen (Nicht-Vollgeschos-
sen) einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppen häuser und einschließlich 
ihrer Umfassungswände sind auf die max. zulässige G FZ anzurechnen. (§ 20 
Abs. 3 BauNVO) 

 

§ 4 Anzahl der zulässigen Wohnungen (Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB): 
Je Einzelhausbebauung sind maximal zwei Wohnungen z ugelassen, je Doppel-
haushälfte ist maximal eine Wohnung zulässig.  

 
§ 5 Grundstückszu- und Abfahrten: 

Pro Grundstück ist nur eine Zu- und Abfahrt in eine r Breite von maximal 4 m zu-
lässig.  

 
§ 6  Garagen, Nebenanlagen und Carports 

Garagen, Nebenanlagen und Carport sind nur innerhal b der überbaubaren Flä-
chen zulässig.   

          
§ 7   Schmutzwasserkanal 

Die zukünftigen neu erschlossenen Grundstücke entla ng der „Malgartener Stra-
ße müssen  gemäß der AWBS bei einer weiteren Bebauu ng des Grundstückes 
den vorhandenen Schmutzwasser-  /  Grundstücksansch luss nutzen, in diesen 
Fall von den Häusern „Am Rüßkamp“ 10, 12 und 14. Wi rd durch eine Teilung ei-
nes Grundstückes ein neuer Schmutzwasseranschluss e rforderlich, so sind die 
anfallenden Kosten in voller Höhe vom Anschlussnehm er zu tragen. 
 
 Bei den neu entstehenden Grundstücken im nördliche n Bereich der „Blanken-
burger / Malgartener Straße“ kann eventuell der Ans chluss lediglich durch eine 
Druckentwäs-serung erfolgen. 

 
 



§ 7   Regenwasserbewirtschaftung 
Das auf den privaten Grundstücken anfallende Nieder schlagswasser ist auf dem 
jeweiligen Grundstück zu versickern.  

 
 
B) Gestalterische Festsetzungen 
 
§ 1 Dachformen, Dachneigungen, Dachaufbauten: 

a) Dachausbildung 
Die Dachausbildung der Hauptbaukörper muß mit genei gten Dachflächen er-
folgen. Zulässige Dachformen sind das Sattel- und W almdach. Die Dachflä-
chen sind mit Dachziegeln oder Betondachsteinen zu erstellen. Es sind rote, 
braune und schwarze Farbtöne zu verwenden.  
Ausnahmen hiervon bilden die dauerhaft bodendeckend  mit Gras und Kräu-
tern bepflanzten Dächern (Gründach)  
keine glasierten Dachpfannen 
 

b)  Die Dachneigung muss 45 bis 52 Grad betragen.  
 

c)  Dachaufbauten (Dachgauben) sind zulässig.  
Pro Dachfläche ist die Längenausdehnung von einzeln en Dachaufbauten in 
der Summe ihrer Seitenlänge auf insgesamt 3/5 der d arunterliegenden 
Traufenlänge zu begrenzen. Durchgehende Dachaufbaut en dürfen in ihrer 
Längenausdehnung 30 % der darunterliegenden Traufen länge nicht über-
schreiten. Der Abstand der Dachaufbauten von der Au ßenkante des Ortgangs 
muß mindestens 2 m betragen. Unterhalb des Dachaufb aues müssen min-
destens 3 Reihen Dachziegeln ununterbrochen durchla ufen. analog hierzu 
müssen auch im Auslaufbereich des Dachaufbaues 3 Re ihen Dachziegeln 
vom Hauptdach bis zum First ununterbrochen durchlau fen.  
 
 

§ 2 Außenwandgestaltung: 
 Bei Doppelhäusern und Hausgruppen sind je Baukörpe r für die Fassade / Ver-

blendung und die Dacheindeckung einheitliches Mater ial zu verwenden.  
 

 
 
C Hinweise  
 1. Bodenfunde 
 Sollten bei Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgesc hichtliche Bodenfunde (das 

können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansamm lungen, Schlacken so-
wie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentra tionen, auch geringe Spu-
ren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Nds. 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und m üssen der Denkmal-
schutzbehörde der Stadt und des Landkreises Osnabrü ck (Stadt- und Kreisar-
chäologie, Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0 541 / 323-2277 oder -4433) 
unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist de r Finder, der Leiter der Ar-
beiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundste llen sind nach § 14 Abs. 
2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach  der Anzeige unverändert 
zu lassen bzw. ist für ihren Schutz Sorge zu tragen , wenn nicht die Denkmal-
schutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten g estattet. 

 
 2. Kampfmittelbeseitigung 



 Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Pan zerfäuste, Minen etc.) gefun-
den werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienst-
stelle, das Ordnungsamt oder an die Zentrale Polize idirektion – Dezernat 55 - 
Kampfmittelbeseitigungsdienst - in Hannover.  

 
 3. Bodenschutz  
 Sollten bei Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf schä dliche Bodenveränderungen 

(z.B. durch geruchliche und/oder visuelle Auffällig keiten) oder Abfallablagerun-
gen erhalten werden, sind die Arbeiten vorläufig ei nzustellen und der Landkreis 
Osnabrück - Fachbereich Wasser und Bodenschutz - is t hiervon unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. 

 
 4. Außerkrafttreten  
 Mit Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungspla nes Nr. 63 „Am Rüsskamp“, 

tritt der von der 1. Änderung erfasste Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 63 
„Am Rüsskamp“ außer Kraft.  


